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Generalversammlung  Verteilung: Allgemein 

17. Dezember 2004 

Neunundfünfzigste Tagung 
Tagesordnungspunkt 65 

Resolution der Generalversammlung 

[auf Grund des Berichts des Ersten Ausschusses (A/59/459)] 

59/94. Bilaterale Reduzierung der strategischen Kernwaffen und der 
neue strategische Rahmen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 57/68 vom 22. November 2002, 

 mit Befriedigung Kenntnis nehmend von den neuen strategischen Beziehungen 
zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Russischen Föderation, die auf den 
Grundsätzen der gegenseitigen Sicherheit, des Vertrauens, der Offenheit, der 
Zusammenarbeit und der Berechenbarkeit beruhen, wie in ihrer Gemeinsamen Erklärung 
vom 24. Mai 20021 bekräftigt, 

 in Anbetracht der zunehmenden Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten 
von Amerika und der Russischen Föderation bei der Bewältigung bedeutender 
Herausforderungen an die internationale Sicherheit, die in ihren gemeinsamen 
Anstrengungen betreffend die Resolution 1540 (2004) des Sicherheitsrats vom 28. April 
2004 zum Ausdruck kommt, 

 die Entschlossenheit der beiden Länder begrüßend, miteinander sowie mit anderen 
Nationen und internationalen Organisationen zusammenzuarbeiten, um ihre jeweiligen 
Verpflichtungen nach Artikel VI des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen 
einzuhalten, der am 1. Juli 1968 zur Unterzeichnung aufgelegt wurde2, 

 eingedenk dessen, dass es allen Vertragsparteien obliegt, alle ihre Verpflichtungen 
nach dem Vertrag einzuhalten, 

 1. begrüßt es, dass am 1. Juni 2003 der Vertrag über die Reduzierung der 
strategischen Offensivwaffen ("Moskauer Vertrag") in Kraft getreten ist, der die Vereinigten 
Staaten von Amerika und die Russische Föderation verpflichtet, die Zahl ihrer strategischen 
nuklearen Gefechtsköpfe so weit zu reduzieren und zu begrenzen, dass am 31. Dezember 
2012 jede Partei über insgesamt nicht mehr als 1.700 bis 2.200 Gefechtsköpfe verfügt; 

_______________ 
1 Siehe CD/1674. 
2 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 729, Nr. 10485. 
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 2. unterstützt das weitere Eintreten der Vereinigten Staaten von Amerika und der 
Russischen Föderation für kooperative Maßnahmen zur Reduzierung der strategischen 
Offensivwaffen, unter anderem durch Tagungen der Bilateralen Durchführungskommission 
für den Moskauer Vertrag, sowie für die Erhöhung der strategischen Stabilität durch 
Gespräche in den Arbeitsgruppen, die unter dem Dach der Beratungsgruppe für strategische 
Sicherheit eingerichtet wurden; 

 3. erkennt an, dass der Moskauer Vertrag ein wichtiges Ergebnis der neuen 
bilateralen strategischen Beziehungen ist, das zur Schaffung günstigerer Bedingungen für 
die aktive Förderung von Sicherheit und Zusammenarbeit und zur Festigung der 
internationalen Stabilität beitragen wird; 

 4. erkennt außerdem den Beitrag an, den die Vereinigten Staaten von Amerika und 
die Russische Föderation zur nuklearen Abrüstung geleistet haben, indem sie ihre 
dislozierten strategischen Gefechtsköpfe seit dem Ende des Kalten Krieges um etwa die 
Hälfte reduziert haben; 

 5. erkennt ferner an, wie wichtig der nach wie vor in Kraft befindliche Vertrag 
über die Reduzierung und Begrenzung der strategischen Offensivwaffen (START-I-
Vertrag)3 und seine Bestimmungen sind, welche die Grundlagen für die Gewährleistung von 
Vertrauen, Transparenz und Berechenbarkeit bei der weiteren Reduzierung der strategischen 
Offensivwaffen schaffen werden; 

 6. erkennt an, dass die Vereinigten Staaten von Amerika seit dem Ende des Kalten 
Krieges ihre dislozierten strategischen Gefechtsköpfe, über die sie nach dem START-I-
Vertrag Rechenschaft ablegen müssen, von über 10.000 auf weniger als 6.000 reduziert und 
darüber hinaus 1.032 Startanlagen für interkontinentale ballistische Raketen und für  
U-Boot-gestützte ballistische Raketen sowie 350 schwere Bomber und 28 U-Boote mit 
ballistischen Raketen ausgemustert sowie 4 zusätzliche U-Boote mit ballistischen Raketen 
aus dem strategischen Dienst abgezogen haben; 

 7. erkennt außerdem an, dass die Russische Föderation im gleichen Zeitraum ihre 
dislozierten strategischen Gefechtsköpfe, über die sie nach dem START-I-Vertrag 
Rechenschaft ablegen muss, auf weniger als 5.000 reduziert und darüber hinaus 
1.250 Startanlagen für interkontinentale ballistische Raketen und für U-Boot-gestützte 
ballistische Raketen sowie 43 U-Boote mit ballistischen Raketen und 65 schwere Bomber 
ausgemustert hat; 

 8. erkennt ferner die Bedeutung der von den Präsidenten der Vereinigten Staaten 
von Amerika und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken/Russischen Föderation 
1991 und 1992 eingeleiteten Initiativen an, die einen wesentlichen Fortschritt im Hinblick 
auf die Erfüllung der Verpflichtungen der Russischen Föderation und der Vereinigten 
Staaten von Amerika nach Artikel VI des Vertrags über die Nichtverbreitung von 
Kernwaffen2 darstellen; 

 9. stellt mit Anerkennung fest, dass die Vereinigten Staaten von Amerika und die 
Russische Föderation seit dem Ende des Kalten Krieges die Herstellung spaltbaren 
Materials für Kernwaffen eingestellt und sich verpflichtet haben, überschüssiges spaltbares 
Material aus der Demontage von Waffen, die nicht länger für die nationale Sicherheit 
benötigt werden, zu beseitigen; 

_______________ 
3 The United Nations Disarmament Yearbook, Vol. 16: 1991 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, 
Best.-Nr. E.92.IX.1), Anhang II. 



 A/RES/59/94 

 3

 10. begrüßt in diesem Zusammenhang die Durchführung des von den Regierungen 
der Russischen Föderation und der Vereinigten Staaten von Amerika unterzeichneten 
Abkommens von 1993 betreffend die Entsorgung von hochangereichertem Uran aus 
Kernwaffen, nach dem mehr als 216 Tonnen überschüssigen hochangereicherten russischen 
Urans zur Nutzung als Reaktorbrennstoff abgereichert wurden, sowie, dass nach dem 
Abkommen jedes Jahr 30 Tonnen hochangereicherten Urans aus demontierten Kernwaffen 
abgereichert werden, bis insgesamt 500 Tonnen auf diese Art bearbeitet worden sind; 

 11. begrüßt außerdem die unabhängigen Maßnahmen, welche die Vereinigten 
Staaten von Amerika getroffen haben, um 174 Tonnen überschüssigen hochangereicherten 
Urans aus ihrem Kernwaffenprogramm zu entsorgen, wovon bereits 50 Tonnen für die 
Nutzung als Reaktorbrennstoff abgereichert wurden; 

 12. unterstützt die Maßnahmen, welche die Vereinigten Staaten von Amerika und 
die Russische Föderation fortlaufend unternehmen, um das Abkommen von 1997 betreffend 
die Zusammenarbeit im Hinblick auf Plutonium produzierende Reaktoren und das 
Abkommen von 2000 betreffend den Umgang mit und die Entsorgung von Plutonium, das 
als nicht mehr für Verteidigungszwecke benötigt bezeichnet wird, und die diesbezügliche 
Zusammenarbeit durchzuführen; 

 13. bittet die Vereinigten Staaten von Amerika und die Russische Föderation, die 
anderen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen über die Reduzierung ihrer Kernwaffen 
gebührend unterrichtet zu halten; 

 14. beschließt, den Punkt "Bilaterale Reduzierung der strategischen Kernwaffen und 
der neue strategische Rahmen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechzigsten Tagung 
aufzunehmen. 

66. Plenarsitzung 
3. Dezember 2004 


